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Landkreis Vechta 
Der Landrat 
40 - 40 - Amt für Schule, Bildung und Kultur 
Az: 40-40 

Vechta, 11.11.25 

 

 

Beschlussvorlage 118/2025 
 
 
Beratungsfolge: 

Ausschuss für Schule, Beruf und Kultur 13.11.2025 
Finanz-, Wirtschafts- und Sozialausschuss 27.11.2025 
Kreisausschuss 11.12.2025 
Kreistag 18.12.2025 

 
 

Beratungsgegenstand:  

Anpassung der Zuschüsse an die Musikschulen im Landkreis Vechta (118/2025) 
 

 
Sachverhalt: 
Gemäß Beschluss des Kreistags vom 13.10.2022 (288/2022) wurde der jährliche 
Gesamtzuschuss für die Musikschule Lohne e.V., die Musikschule Neuenkirchen-
Vörden e.V. sowie die Musikschule Romberg e.V. in Dinklage für die Jahre 2023 bis 
2025 auf 275.000 € festgelegt.  

Ein von den Musikschulen Lohne und Neuenkirchen-Vörden beantragter 
Sonderzuschuss wurde in der Sitzung des Kreistages vom 24.04.2025 abgelehnt 
(laufender Förderzeitraum). 

Da die bisher gewährten Zuschüsse zum Ende des Jahres auslaufen, muss über die 
Weitergewährung der Zuschüsse erneut beraten werden. 

Der aktuelle Gesamtzuschuss teilt sich wie folgt auf die drei Musikschulen auf: 

Musikschule Lohne e.V.     135.300 € (49,2%) 
Musikschule Neuenkirchen-Vörden e.V.                 36.025 € (13,1%)  
Musikschule Romberg e.V. Dinklage                     103.675 € (37,7%). 

Auf Grundlage des o.a. Kreistagsbeschlusses soll sich eine jährliche Fortschreibung 
dieser Zuschüsse an der Inflationsrate orientieren, unter der Voraussetzung, dass 
auch die jeweiligen Standortkommunen ihre Zuschüsse entsprechend anpassen.  

Anlass für die Beantragung der Sonderzuschüsse der beiden Musikschulen war ein 
Urteil des Bundessozialgerichts, das sog. „Herrenbergurteil“.  Mit diesem Urteil einher 
geht die Einschätzung einer Pflicht zur abhängigen Beschäftigung von Lehrkräften, 
wodurch gravierende Nachzahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen die Folge 
sein können. Auf die Zukunft gerichtet ist es für Musikschulen nach dem jetzt 
geltenden Beurteilungsmaßstab der Sozialversicherungsträger fast gar nicht mehr 
möglich, eine Lehrkraft im Rahmen eines Honorarvertrages zu beschäftigen, selbst 
wenn die Lehrkraft dieses wünschen sollte.  

Aufgrund der Interventionen von Spitzen- und Interessenverbänden wurde die 
mögliche rückwirkende Einstufung und Festsetzung von 
Sozialversicherungsbeiträgen zunächst abgewendet und eine Übergangsfrist bis 
Ende Dezember 2026 aufgenommen. Diese Regelung bedeutet jedoch lediglich 
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einen Zeitaufschub für die betroffenen Einrichtungen. Nach Ablauf der Übergangsfrist 
sind evtl. bestehende Honorarverträge von Lehrkräften in Angestelltenverträge 
umzuwandeln. Die Folge daraus sind zusätzliche Personalkosten für die von 
Arbeitgeberseite zusätzlich zu entrichtenden Sozialversicherungsbeiträge. 

Zur Klärung der Finanzsituation der Musikschulen wurden mehrere Gespräche mit 
den Musikschulleitungen, den Bürgermeistern und der Bürgermeisterin der 
Standortkommunen der drei Musikschulen geführt. 

Die Beteiligten verständigten sich darauf, dass eine Anpassung des Zuschusses für 
die kommenden drei Jahre sowohl die Inflation als auch die Folgen des 
„Herrenbergurteils“ berücksichtigen soll. Gleichzeitig wurde durch den Leiter der 
Musikschule Lohne eine neue Verteilungssystematik vorgeschlagen. 

Der neu entwickelte Verteilungsschlüssel berücksichtigt mehrere Bezugsgrößen, so 
dass u. a. der Entwicklung der Musikschulen Rechnung getragen werden kann. 
Bezugsgrößen sollen die pädagogischen Personalkosten, die Anzahl der 
Jahreswochenstunden, die Finanzierungsbeteiligung der Standortkommunen und die 
Musikschulgebühren sein.  

Unter Berücksichtigung der kumulierten Inflationsrate in Höhe von 13,1% und der 
Auswirkungen des „Herrenbergurteils“ ab 2027 ist eine Erhöhung des bisherigen 
Zuschusses um 20% von 275.000 €/a. auf 330.000 €/a. beginnend ab 2026 
angemessen.   

Die Musikschule Romberg e.V. und die Stadt Dinklage konnten dieser neuen 
Verteilung nicht zustimmen, da diese Musikschule aufgrund der 
Berechnungsparameter langfristig nicht in dem Umfang von der Erhöhung 
partizipieren würde wie bei einer Beibehaltung der aktuellen Parameter. 

Eine neue Verteilung wäre aus Sicht der Verwaltung erforderlich, zumal der 
Vorschlag aus der Musikschule Lohne einige Elemente enthält, die auch aus Sicht 
des Landkreises zu begrüßen wären.  

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung. 

 
 

 
Beschluss:  
Dem Kreistag wird empfohlen zu beschließen: 

„Der Zuschuss für die Musikschulen im Landkreis Vechta wird für die Jahre 2026 bis 2028  
um 20% auf einen jährlichen Gesamtzuschuss in Höhe von 330.000 € erhöht.  
Der bisherige Verteilungsmaßstab soll für das Jahr 2026 beibehalten werden. Für die Jahre 
2027 und 2028 wird die Verwaltung beauftragt, darauf hinzuwirken, dass ein neuer 
Verteilungsmaßstab auf der Grundlage des Vorschlags der Musikschule Lohne angewendet 
wird.“ 
 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  ja nein 
 

 
Teilhaushalt: 40 
Produkt (PSP/KST): 40.00.263001 

 
Investition:  ja  nein 
 

 
Nutzungsdauer:       

 
Gesamtkosten der Maßnahme  
(ohne Folgekosten): 
 
330.000,00 € 
 

 
Jährliche Folgekosten (s. Anlage): 
 
 330.000 € 
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Beteiligung Dritter an der Finanzierung: 
 
      

 
Jährliche Erlöse (s. Anlage): 
 
      
 

 
Saldo gesamte Aus- und Einzahlungen:  
(Eigenanteil Landkreis Vechta)  
 
      
 

 
Saldo jährliche Kosten und Erlöse (s. Anlage): 
 
      
 
 

 
Erfolgte Veranschlagung im Teilhaushalt: 
 

 ja, mit 330.000 €                          im Haushaltsjahr: 2026 (Entwurf) 
 nein 

 
 
 

Öffentlichkeitsstatus der Vorlage im Internet-Bürgerportal: öffentlich 
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